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In umseits genannter Sache wird zum übermittelten Teilgutachten ,,Biologische Vielfalt" 

folgende 

STELLUNGNAHME 

abgegeben: 

Aus Sicht des Antragstellers werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände - 
insbesondere nicht iSd Art 5 lit d der Vogelschutz-Richtlinie 2009/147/EG - erfüllt. 

Dies vor allem, weil Schutz- und Minderungsmaßnahmen bereits bei der Prüfung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zu berücksichtigen sind (vgl dazu die rezente 
Entscheidung des EuGH vom 26.02.2026 zur ,,Spange Wörth", Rechtssache C-131/24) und 
durch die gegenständliche Vorhabensausgestaltung 
tatbestandsrelevante Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden können. 

als 
inklusive Maßnahmen 

faktische Vorhabensauswirkungen 

Hinsichtlich der Lärmbelastung während der Bauphase sind dahingehend insbesondere 
folgende Detaillierungen für die Beurteilung der Auswirkungen von Bedeutung. Diese ergeben 
sich im Wesentlichen aus dem im Baustellenkonzept dargestellten Bauablauf. 

Zu der zeitlichen Umsetzung der Bauabschnitte 01 und 03 

Der Bauabschnitt 01 - RHB Oberwaltersdorf ist aus hydraulischen Gründen zwingend als 
erster Abschnitt umzusetzen. Als Bauzeit sind für diesen Abschnitt laut Baustellenkonzept ca 
24 Monate angesetzt. In den anderen Bauabschnitten und damit insbesondere beim 
RHB Trumau sind in diesem Zeitraum keine Baumaßnahmen vorgesehen. Somit steht der 
Auwald im Bereich der RHB Trumau während der Bauzeit als Zufluchtsort für lärmempfindliche 
Brutvögel zur Verfügung. Die Distanz zwischen dem RHB Oberwaltersdorf und dem 
RHB Trumau beträgt ca 2 km Luftlinie. 

Der Bauabschnitt 03 - RHB Trumau wird als 2. Abschnitt umgesetzt. Als Bauzeit sind für 
diesen Abschnitt laut Baustellenkonzept ca 32 Monate angesetzt. Während dieser Bauphase 
ist der Bauabschnitt 01 - RHB Oberwaltersdorf komplett abgeschlossen und finden dort keine 
baulichen Maßnahmen statt. Durch Pufferzeit und Vorarbeiten ist von einem zeitlichen 
Abstand zwischen dem Sauende von RHB Oberwaltersdorf und dem Baubeginn RHB Trumau 
von ca 3 Monaten auszugehen. Somit steht der Auwald im Bereich des fertig gestellten 
RHB Oberwaltersdorf als Zufluchtsort für lärmempfindliche Brutvögel zur Verfügung (2 km 
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Distanz). Eine weitere Ausweichmöglichkeit bietet der Auwaldbereich der Schwechat zwischen 

Tribuswinkel und Traiskirchen in einer Distanz von ca 2,6 km. 

Zu der Lärmbelastung während der Bauphase 

Im Fachbereich Lärm wurden auf Basis des Baustellenkonzeptes die zu erwartenden 
Lärmemissionen während der Bauphase errechnet. Im Baustellenkonzept sind für die 
einzelnen Bauabschnitte die projektierten Baumassen und die für den Bau erforderlichen 
Baugeräte samt Einsatzzeiten und Lärmemissionen gelistet. Auf Grundlage des Bauzeitplans 
für die einzelnen Bauabschnitte errechnen sich somit die Lärmbelastungen. 

In den Plänen das Fachbereiches Lärm sind die errechneten Lärmpegel der Bauphasen in 
Form von lsoflächen dargestellt. Dabei handelt es sich um die Überlagerung aller maximalen 
Pegel während der gesamten Bauzeit. Diese Pegel treten jedoch nicht gleichzeitig auf, 
sondern sind über mehrere Jahre verteilt. 

Für die Beurteilung der Lärmbelastung auf lärmempfindliche Brutvögel wurden die 
Berechnungen für die Lärmemissionen im Bereich des RHB Trumau detailliert betrachtet. Für 
die drei Baujahre wurden für die Monate März, April und Mai - das entspricht in etwa der 
Brutzeit des Mittelspechts - die maximalen Lärmpegel ausgewertet. 

Als Ergebnis werden jene Bereiche ausgegeben, die mit einer maximalen Lärmbelastung von 
> 58dB in diesen 3 Monaten beaufschlagt werden. Es wird dezidiert darauf hingewiesen, dass 
es sich auch hierbei wieder um eine Überlagerung der Maximalwerte im Betrachtungszeitraum 
handelt und nicht um eine Dauerbelastung. 

Die Ergebnisse für die 3 Baujahre sind in den folgenden Karten dargestellt. Die Grenzlinie der 
Belastung mit > 58 dB ist in roter Farbe dargestellt. Die Flächen außerhalb dieser Grenzlinie 
sind mit weniger Lärm beaufschlagt. Die schwarzen Umgrenzungslinien bilden die 
Baumaßnahmen ab. 

Es zeigt sich, dass im Bereich RHB Trumau auch während der Bauzeit jedenfalls 
nennenswerte Auwaldflächen verbleiben, in denen die Lärmbelastung unter 58 dB bleibt. 

AZ TriestVerb/UVPWA - 3 von 6- HNP - LAM/WEC-3728171.0.1 



,, 
·-~~'::""'\, 

Abbildung 1 Baujahr 4, maximale Lärmpegel für die Monate März, April und Mai, Flächen innerhalb der 
roten Grenzlinie mit> 58 dB beaufschlagt 
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Abbildung 2 Baujahr 5, maximale Lärmpegel für die Monate März, April und Mai, Flächen innerhalb der 
roten Grenzlinie mit> 58 dB beaufschlagt 
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Abbildung 3 Baujahr 6, maximale Lärmpegel für die Monate März, April und Mai, Flächen innerhalb der 
roten Grenzlinie mit> 58 dB beaufschlagt 

Zu den Auflagenvorschlägen 

Die im Teilgutachten ,,Biologische Vielfalt" enthaltenen Auflagenvorschläge werden 
zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Triesting Wasserverband 
Oberwaltersdorf-Trumau-Münchendorf 
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